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Art. 6 8§ 34 UmgrStG Neue oder
ubernehmende Korperschaften

UmgrStG - Umgrindungssteuergesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.01.2024

(1) Die neue oder Ubernehmende Kdrperschaft hat die zum Spaltungsstichtag steuerlich maRgebenden Buchwerte im
Sinne des § 33 fortzuflhren. § 33 Abs. 3 gilt fur die neue oder Ubernehmende Kdrperschaft mit dem Beginn des auf

den Spaltungsstichtag folgenden Tages. § 18 Abs. 3 ist anzuwenden.

(2) Fur ibernehmende Korperschaften gilt folgendes:

1. Buchgewinne und Buchverluste bleiben bei der Gewinnermittlung auBer Ansatz.

2. Besitzt die Ubernehmende Koérperschaft Anteile an der abspaltenden Kérperschaft, ist Z 1 mit der Mal3gabe
anzuwenden, dal3 bei der Ermittlung des Buchgewinnes oder Buchverlustes der steuerlich mal3gebende Buchwert
der Anteile an der abspaltenden Koérperschaft in dem Verhéltnis zu vermindern ist, in dem sich der Wert der
abspaltenden Kérperschaft durch die Abspaltung vermindert hat. Bei Nominalwertspaltungen im Sinne des § 2
Abs. 2 GenSpaltG ist fur die Verminderung des Wertes der Anteile an der spaltenden Genossenschaft das gemaf3
8 2 Abs. 2 GenSpaltG festgelegte Umtauschverhaltnis maBgeblich, wenn die Ubernehmende Kérperschaft eine

Genossenschaft ist.

3. Unabhangig vom Vorliegen eines Buchgewinnes oder -verlustes sind Veranderungen des Betriebsvermégens, die
aus der Vereinigung von Aktiven und Passiven (Confusio) stammen, in dem dem Spaltungsstichtag folgenden

Wirtschaftsjahr zu ber(cksichtigen.

(3) Fur internationale Schachtelbeteiligungen im Sinne des§8 10 Abs. 2 des Kdrperschaftsteuergesetzes 1988 gilt

folgendes:

1. Entsteht durch die Spaltung bei der Ubernehmenden Kdrperschaft eine internationale Schachtelbeteiligung oder
wird ihr Ausmal erweitert, ist hinsichtlich der bisher nicht steuerbeglinstigten Beteiligungsquoten auf den
Unterschiedsbetrag zwischen den Buchwerten und den hoéheren Teilwerten8 10 Abs. 3erster Satz des
Korperschaftsteuergesetzes 1988 nicht anzuwenden.

2. Geht durch die Spaltung die Eigenschaft einer Beteiligung als internationale Schachtelbeteiligung unter, gilt, soweit
flr sie keine Option zugunsten der Steuerwirksamkeit erklart worden ist, der hohere Teilwert zum
Spaltungsstichtag, abzlglich vorgenommener oder als nach diesem Bundesgesetz vorgenommen geltender
Teilwertabschreibungen im Sinne des 8 6 Z 2 lit. a des Einkommensteuergesetzes 1988, als Buchwert.


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/33
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/33
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/umgrstg/paragraf/6

In Kraft seit 26.10.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	Art. 6 § 34 UmgrStG Neue oder übernehmende Körperschaften
	UmgrStG - Umgründungssteuergesetz


